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(6) Das MARUM unterrichtet die Öffentlichkeit regelmaßig über die Entwicklung sejnes For·
schungsgebietes und seiner Forschungsergebnisse. Es widmet sich der Weiterbildung von Lehrern
und Joumalisten und pfle 9 t Kontakt zu SchuIen.

§3

Organ isation des MARUM

(1 j Das MARUM gfieder1 sich in Forschungsfelder, in denen Projekte zusammengefasst sind. Die
Mngliecier des MARUM können mehreren Projekten und Forschungsfeldern angehören.

(2) Die Leiter der Forschungsfelder fördern die Zusammenarbeit zwischen den Projekten und
vertreten das Forschungsfeld im MARUM uf1d gegenüber den Organen des MARUM. Sie werden von
eier Pmjektleiterversarornlung gewählt.

{3} Leiter von Projeklen sind in der Regel diejenigen Wissenschaftler, die das Forsctll.mgs·
vorhaben maßgeblich konzipiert naben.. Sie SFnd für die Durchführung der Projekte verantwortliCh.

§4

Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft im MARUM setzt die Befähigung zu eigenständiger wissenschaftlicher Ar·
be it auf eiern Arbei tsg ebiet des MARUM voraus. die inder Rege I durch eine einsch läg ige Promotion
rJ achgewiesen wi rd, Ferner setzt die Mitgliedsch61ft eile Zugehörigke it zu ei rte r der in § 1 Abs,1 ge­
nannten Forschurlgseinrichtuflgell sowie aktive Mitarbeit in efnem der Projekte oder in einer Infrastruk­
tu rein ri chtun9 des MARUM voraus.

(2) Die Gründungsmitglieder des MARUM, die den Voraussetzungen des Absatz 1 entsprechen,
ergeben sich aus der anliegenden Liste. WissensctlafUer, die als neue Mitglieder aufgenommen wer­
den wollen, richten einen entsprechenden Antrag an den Direktor, der eine Entscheidung der Projekt­
leiterversammlung herbeiführt.

(3) Die Mitglledschaft im MARUM endet, wenn ein Mitglied eine der Voraussetzungen des Absatz
1 n~cht mehr erfüllt oder seinen Austritt aus dem MARUM dem Direklor schriftlich mitteilt. Das Entfal­
len der Voraussetzungen !lach Absatz: 1 stellt d~e PmjekUeltefVersammlung auf schriftlichen Vorscl1lag
des Di rektors dureh einen Bes eh IuS s fest. Mit dem 8eschluss bzw. der Mitteilung gemäß Satz 1 endet
für das ausscheidende Mitglied die Möglichkeil, die dem MARUM zur Verfügung gestellten Ressour.
cen ~u nutz:en.

(4) Das Ausscheiden eif1es Mitglieds berührt seine Verpflichtung, einen Abschlussbericht über
seine im Rahmen des MARUM du(chgeführb!n Arbeiten vorzulegen, nicht. Durch das Ausscheiden
frei gew'ordene Forschungsmilte I des MARUM könn en anderweltig eingesetzt we rde n; die Projekl·
leitBrversammlung kann hiervon Ausnahmen vorschlagen. Sollen mit MiUeln des MARUM beschaffte
Geräte ei rlem aus dem MARUM ausscheidenden Mitglied 0berlassen werde n, ist vorn er die Zustim­
mung der OFG und des Kanzlers der Universität einzuholen.

(5) Dle Mitglieder des MARUM sind ZUf wissenschaftlichen Zusammenarbeit und zur wechselsei­
tigen Unterstützung verpflichtet. Sie sind ferner verpflichtet, an der internationalen Zusammenarbeit,
der Nachwuchsförderurlg. der Öffentlichkeitsarbeit uno der Vet\l,Isllung des MARUM f1<1lch Maßgabe
der SalZung m~lzuarbeiten. Sie sind verpflichtet, regelmä~ig über ihre Arbeiten im MARUM 2:u berich­
ten. Diese Berichte sind wesentliche Grundlage für die weitere Planung des MARUM.

(6) Jedes Mitglied hat das Recht, der Projektieitervel"$ammlllt"lg Vorschlage für die Durchführung
11 euer wfssenschaftl iche r Projekte vorzule gen.
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(7) Auf Vorschlag eines Mitglieds des MARUM kann auch ein externer Wissenschaftler die Mit­
gl ied seil aft erwerben..A.bsatz 2 Sa tz 2 9 iH el1 ts preche nd,

§5

Organe

(1) Das MARUM hat folgende Organe:

• die Mi19liederversammlu 1"19,

• die Projel\t1eiterversammlung,

• den Vorstand,

• den Direktor.

(2) MitglledeNersammlung und Projektleiterversammlung können zur Vorbereitung ihrer Entschei­
durogen Au sschüsse einsetzen: einem Aussc huss kÖM an besorodere Angel egenheiten zur Erledigung
obertragen werden.

§6

Mitg liederversam mlung

(1) Die Mitgljederversammlung des MARUM ber~t Ober die Fragen der Organisation und der Auf­
gabenstelllJng des MARUM, insbesondere über

• den dem Rektor voaulegenden Vorschlag für den Gesamtantrag und den Arbeitsbericht an die
DFG.

• den Vorschlag für die Ernennung des Direkiors und der Stellvertreler arl den Rektor,

• die Einsetzun9 und Besetzung von Ausschussen,

• den Entwurf der Satzung des MARUM und Vorschläge für ihre Änderung,

(2) Die Mitgliederversarnmlung wird mindestens eillmal im Jahr schriftlich vom Direktor einbe·
rufen. Der Einladung is~ eine al<tualPsierte Milgliederliste beizufUgen, Auf An~rag von mindestens fünf
Mitgl iedem m l1SS der Direktor bill nen vi er Wochen die Mitgtiederversamml ung einberufe n.

(3) Die vorltillfige Tagesordnung der Mitgliederversammlung wird vom Direktor aufgestellt: sie soll
späteslens am siebten Tag vor dem Sitzlll'lgstermin versandt werden,

(4) Über jede Mitgliederversammlung isl ein Protokoll anzufertigen, das den Mitgliedern binnen
vi er WachEm zuzu leiten ist.

§7

Projektle ite rvers ammJung

(1) Die Projektlelterversammlung setzt sich zusammen aus den Leitern der FOfschungsfelder und
den Leilem der Proiekte sowie dem Oirektor als Vorsitzendem und seinen Stellvertfetern.

(2) Die Projektleitervefs3mmlung hat insbesondere fotgende Aufgaben:

• Planung des Forschungsprogramms und Vorbereitung des Gesamtanlrags sowie des Arbeils~

berichts ~n die DFG.

• Planung strl,lkluri erter Au sbi'dungskonzepte für den wissenschaftlichen Nachwuchs,

• Koordination der Aktivitäten des MARUM im Rahmen der nationalen und internaUonalen Zu·
sammenarbeil,

• Beratung und Beschlosslassung über Vorschläge für neue Projekte und neue Forsclluogs&
felder,
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• PJanung wissenschaftlicher Veranstaltungen.

• Aufnahme neuer Mitglieder und 8eschluss über die Beendigung der Mitgliedschaft,

• Wahl der Forschungsfeldleiler.

(3) Der Dire ktor soll die Proje ktle iterversa mmlun9 jn der Regel alle sech s Wochen, mi I"Idestens
jedoch einmal pro Semester einberuien. Ober jede ProjekUejterversammlLJng ist ein Protoko:: anzurer·
tig en. das den ProjektJeite rn unverz ü9Iich zuzu le~ten ist.

{4} Auf Antrag von mlndestens drei Mitgliedem der Projektleiterversammlung muss der Direktor
binnen vie r Wochen dle Projektle itervers~ mmIu 1"19 ei Iiberuferl.

§8

Vorstand

(1) Der Vorstand setzt sich zusammen allS dem Direklor als Vorsi12endem, den Leitern der For­
schungsfelder sowie jeweils einem Vertreter der Partnereinrichtungen gemäß § 1 Abs. 1, Salz 2, so­
1em diese Einrichlungen nicht durch einen Leiter eines Forscflungsfeldes oder in der PersQn eines
Stellvertreters des Direktors vertreten sind. Die Partnereinrichtungel1 können im Vorstand nur durch
ein Mitglied des MARUM vertreten sein.

{2} Der Vorstand entscheidet in Personalangelegenheilen des MARUM und berat den Direktor in
Angelegenheiten des Haushalts. Er ist ferner für alle Aufgaben zuständig, die nicht anderen Organen
zugewiesen worden sind.

§9

Direktor

(1) Der Direktor leItet das MARUM und vertritt die Belange des MARUM innerhalb und außerhalb
der Universität. Uf'lbescl'ladet der Regelung in § 7 Abs 2 wird er VOt"l der ProjektieiteiVersammlung bei
der Wahmehmu 1"19 seiner Aufgaben beraten. Er hat zwei SteIIverlteter.

(2) Oer 0 ire ktor ist fü r die sachgerechte Mitlelverte ilun9 und fü r die Einhaltung des Gesamt­
budgets des MARU M verantwortlich. Er berichtet den Organen des MARUM über seine Entschei­
dUll gen sowie die Arbeit deranderenOrgane.

(3) Der Direktor leilel die Mitglieclerversammlung, die ProjeklieiterversammlUl"Ig und den Vor­
stand; er bereitet deren Beratung vor uno setzt deren Beschlüsse um. Er ist berechligt, an allen Si!·
zungen der Ausschüsse der Projektleiterversammlllng und der Mitgliederversammlung sowie der Pro­
jekte des MARUM teilzunehmen.

(4) Der Direktor und seille Stellvertreter werden fOr die Dauer von vier Jahren auf Vorschlag der
Mitgliedervers~rnmlun9 vom Rektor ernalint. Als Dii"l;lktO( und eis dessen SteHvertreter kÖl"lI'len (lur
hal.Jptberuftiche Professoren der Universität Bremen, die Mjtgl~ed des MARUM sind, vorgeschlagen
werden. Wird aufgrund des vorzeitigen Ausscheldens die Nauemenllung eines Stellvertreters des
Direktors erforderlich, so enolgt sie nur für den verbleibenden Resl der Amtszeit.

(5) Der Direktor kann nach dreimooatiger Vorankundigung vOl2eitig zurücktreten. Er kann auf
Vorschlag der Mitgliedervers;ammlung, die gleichzeitig einen Nachfolger vorsct1lagen muss. vom Rek­
tor vorzeitig abberufen werden.
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§10

Wissenschaftlicher Befrat

(1) Für das MARUM bes~ellt der Rektor der Universität Bremen aufgrund von Vorschlägen der
Projektleiterversammlung einen wissenschaftlichen Beirat. Milillieder des Bei~ts sollen Persönlich­
keiten aus dem In- und Aus'~[ld sein, die aur dem Forschungsgebiet des MARUM international Aner·
kennung genießen. Der wissenschaftliche Betrat soll das Forschungsspektfum eier am MARUM durch­
gefüll rten Arbeite n wid e rspleg ein.

(2) Der wissenschaftliche Beirat wird fUr dle Dauer einer Förderperiode bestellt. Erneute Benen­
nung ist mbglich.

(3) 0 er wisse nschaftl iche Be irat gibt Empfehlungen z.u m wissensch aftlichen Programm UIld
nimmt Stellung zur strategischen Ent'wicklung des MARUM.

(4) Der wissen schaftliche Beirat wah It aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen ste I1ve rtre·
tenden VOl'$ilzenden. Zu seinen Aufgaben gehört die Einberufung und Le~tung cler Beiratssitzungen
sowie die Übermlttlung der Empfehlungen an das MARUM.

(5) Sitzungen des wissenschaftlichen Beirats sollen minrleslens einmal pro Jahr st<Htrinden. Sie
werden in Absprache mit dem Vorsitzenden des 8eirats vom Direktor des MARUM einberufen.

§ 11

SchII chtungsausschuss

Die Mitg liederversammlung se lzl einen Schlichtungsausschuss eif!. Dieser Seh Iichtungsausscnuss ist
zustMdig für die Beratung von Einsprüchen eines Mitglieds gegen eillen Beschluss der MilgliedBr­
versammlung, der Projektieiterversammlullg oder des Vorst.;lilOeS, der dieses Milgtied wnmittelbar
betrifft. Der Ausschuss ullterbreitet dem betreffenden Gremium innerhalb eines Monats einen VO{­
schI0.'19 zu r BeschIussfassu ng.

§12

Beschlussfassung, Wahlen

(1) Vorstand, Mi~glieder9 und Projektleitervefsammlung sind besch~uS$fallig. wenn die Mehrheit
der Mitglieder anwesend 1St.

(2} Beschlüsse werden in allen Gremien des MARUM mit einfacher Mehrheit gefasst, soweit in
d~e ser Satzung nichts anderes bestimmt ist.

(3) über den Vorschlag mr Ernennung des Direktors und sepner Ste~lvertreter s~immt die Mitglie a

derversammlung geheim ab.

§13

PubIikat ionstät [9keit

(1) Die durch wissenschaftliche Forschung von Angehörigen des MARUM gewonnenen Erkennt­
nisse werden in geeigneter Form veröffentlicht. Solche Veröffentlichungen müssen den Vermerk tra·
gen: "Gefördert mil Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rahmen des MARUM - Zent­
rum für Marine Umwelh'Jissenschaften der Universität Bremel1~ Nt. xxx ("Funded through DFG­
Research Center I Excellence Cluster ,he Qcean in the Earth System' (Contlibulion No. xxx)").

(2) Eine regelmäßige Berichterstattung über die wissenschaftliche Arbeit des MARUM erfolgt
außerdem gemäß den Bestimmung e-n des Breril ischen HochschuIgeset::es.
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§14

Schlussbestimrnungen

(1) Die Zenirale Wissenschaftliche Eimiclltung wird für die Dauer der Förderung des DFG·
Forschungszentrums und/oder des Exzellenzclusters dlJrch die Deutsche Forschungsgemeinschaft
eingerichtet Vorschl.:ige zur Änderung dieser Ordnung bedürfen einer Mehrheit VOn zwei DrittE!ln der
Mitglieder der Mitgliederversammlung. Änderungsanträge sind der Mitgliederversammlung Z\.Isammen
mit der Einladung schriftlich vorzulegen. ÄnderUligen der Satzung sind vor der Beschlussfassung im
Akademischen Senat mit der DFG und den it) § 1 Abs. 1 Satz 2 genannten Partnereinrichtun~en ab-­
:zustimmen.

{2} Diese Ordnuf1g tritt mit der Genehmigung durch den Rektor in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat·
zung des DFG-Forschutlgszenlrums "Ozeanr~nder • SCl'1werpunkle marin-geowissenschaftlicher For·
schung .m 21. Jahrhundert" der Universität Bremen vom 10. Juli 2002 außer Kraft.

Genehmrgt am 10. März 20GB.
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